
  

  

 

2001KR.3643 / P-605-Stellungnahme-RR-Kurmann Michael Seite 1 von 2  
 

 

Fehler!  Un beka n nter Name für Dokume nt -Eige nsch aft . 

 

 

Regierungsrat 

 

 

Luzern, 1. Dezember 2025 

 

 

STELLUNGNAHME ZU POSTULAT P 605 
 

 

Nummer: P 605 

Eröffnet: 01.12.2025 / Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdepartement 

Antrag Regierungsrat: 01.12.2025 / Erheblicherklärung 

Protokoll-Nr.: 1362 

 

 

Postulat Kurmann Michael namens der Kommission Raumplanung, Umwelt und 

Energie (RUEK) über die Kompensation der im Bereich Klima und Energie erfolg-

ten Reduktion beim überarbeiteten Voranschlag 2026 im Voranschlag 2027 res-

pektive im Aufgaben- und Finanzplan (AFP) 2027–2030 

 

Unser Rat nimmt die Bestärkung des Willens Ihres Rats, dem Aufgabenbereich 2045 «Förde-

rung Klima und Energie» in den Budgetjahren 2026 und 2027 Mittel im Umfang von insge-

samt 24 Millionen Franken zur Umsetzung der Motionen M 345, M 588 und M 641 zur Verfü-

gung zu stellen, zur Kenntnis.  

 

Mit Bemerkung Nr. 9 zum Aufgaben- und Finanzplanung (AFP) 2025–2028 hat Ihr Rat bean-

tragt, dass das Globalbudget des Aufgabenbereichs 2045 «Förderung Klima und Energie» im 

Jahr 2026 um 24 Millionen Franken erhöht wird, um der Forderung der Motionen M 345, 

M 588 und M 641 gerecht zu werden. Zur Umsetzung dieser Bemerkung haben wir im Aufga-

ben und Finanzplan (AFP) 2026–2029 mit integriertem Voranschlag 2026 (B 63 vom 18. Au-

gust 2025) einen Betrag von 12 Millionen Franken im Budgetjahr 2026 im Aufgabenbereich 

2045 eingeplant.  

 

An der Oktobersession 2025 hat Ihr Rat den AFP 2026–2029 einstimmig nicht genehmigt. 

Gleichzeitig hat Ihr Rat mittels Bemerkung Nr. 6 zum AFP 2026–2029 beantragt, dass das Glo-

balbudget des Aufgabenbereichs 2045 «Förderung Klima und Energie» im Budget 2027 um 

weitere 12 Millionen Franken zu erhöhen sei, um der Forderung der Motionen M 345, M 588 

und M 641 gerecht zu werden. Den Voranschlag 2026 hat Ihr Rat mit dem Auftrag zur Über-

arbeitung an unseren Rat zurückgewiesen. Dies mit der Forderung, sich für das Jahr 2026 am 

Wirtschaftswachstum von 1,2 Prozent zu orientieren.  

 

Mit dem im Budgetjahr 2026 einmalig eingeplanten Betrag von 12 Millionen Franken betrug 

das Wachstum im Aufgabenbereich 2045 vom Budgetjahr 2025 aufs Budgetjahr 2026 rund 

58 Prozent und lag damit deutlich über der von Ihrem Rat festgelegten Zielvorgabe von 

1,2 Prozent. Auch nach der mit dem überarbeiteten Voranschlag 2026 (B 63a vom 11. No-

vember 2025) vorgeschlagenen Kürzung um 7,2 Millionen Franken beträgt das Wachstum im 

Aufgabenbereich 2045 gegenüber dem Budgetjahr 2025 noch rund 34 Prozent und es ver-

bleiben nach wie vor 4,8 Millionen Franken zusätzliche Fördermittel im Aufgabenbereich 2045 

https://www.lu.ch/-/klu/ris/cdws/document?fileid=d9e78b05a4134bd380519dfcfec864fa
https://www.lu.ch/-/media/Kanton/Dokumente/FD/Projekte_und_Themen/Finanzen/AFP_2026_2029.pdf?rev=5f3ea260d55e41a686a5d68bbbd845ae
https://www.lu.ch/-/klu/ris/cdws/document?fileid=d3ce9817c13e4ff3bf870ce648465b8f
https://www.lu.ch/-/klu/ris/cdws/document?fileid=8409359dbb194109b80ed70ed857c366
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im Budgetjahr 2026. Wie bereits anlässlich der RUEK-Sitzung vom 17. November 2025 festge-

halten, können mit diesen Mitteln alle für 2026 geplanten Fördermassnahmen umgesetzt 

werden. Nicht ausgeschöpfte Mittel werden Ende 2026 aufs Folgejahr übertragen. Insofern 

haben die Kürzungen im Jahr 2026 keine Auswirkungen auf die Umsetzung von geplanten 

Fördermassnahmen im Bereich Klima und Energie. 

 

Seit dem 18. November 2025 befindet sich der Entwurf des Planungsberichts Klima und Ener-

gie 2026 in der Vernehmlassung. Darin wird auch aufgezeigt, welche Fördermassnahmen 

Stand heute in der Periode 2027–2031 vorgesehen sind, die unter anderem über die von Ih-

rem Rat beantragten zusätzlichen Klimamittel finanziert werden sollen. Dazu gehört die För-

derung der Ladeinfrastruktur in Mehrparteiengebäuden für Elektromobilität, die Unterstüt-

zung der Umsetzung von Massnahmen aus Netto-null-Fahrplänen im Industriebereich (z. B. 

Umstellung auf fossilfreie und erneuerbare Prozessenergie) sowie die Initiierung eines Zent-

ralschweizer Zentrums für Kreislaufwirtschaft. Wir verweisen in diesem Zusammenhang auf 

Seite 104, Tabelle 63 des Vernehmlassungsentwurfs mit weiterführenden Informationen.  

 

Anpassungen bleiben ausdrücklich vorbehalten aufgrund der künftigen Diskussion zum AFP 

oder aufgrund von neuen Entwicklungen im Förderbereich des Bundes. Im Vernehmlassungs-

entwurf zum Planungsbericht Klima und Energie 2026 weisen wir nämlich auch darauf hin, 

dass die Weiterentwicklung der Förderung im Klima- und Energiebereich wesentlich von der 

definitiven Ausgestaltung des Entlastungspakets 2027 (EP27) des Bundes abhängt. Mit dem 

EP27 schlägt der Bundesrat auch Priorisierungen von Subventionen im Klimabereich vor. Kon-

kret ist eine Kürzung der Fördermittel für Sanierungsmassnahmen im Gebäudebereich um 

mehr als die Hälfte vorgesehen. Das Gebäudeprogramm soll gestrichen werden, gleichzeitig 

soll jedoch ein neues gemeinsames Förderprogramm entstehen.  

 

Für mögliche Auswirkungen des EP27 ist im AFP 2026–2029 ein Platzhalter (für alle potenziell 

betroffenen Aufgabenbereiche) eingestellt im Umfang von 20,1 Millionen Franken im Jahr 

2027 und von jährlich 33,6 Millionen Franken ab dem Jahr 2028.  

 

Zusammenfassend halten wir fest, dass im Laufe des Jahres 2026 in Kenntnis der weiteren 

Entwicklung auf Bundesebene die kantonale Förderung im Klima und Energiebereich ab 2027 

gesamthaft neu diskutiert werden muss. Wir verweisen in diesem Zusammenhang auch auf 

unsere Stellungnahme zum Postulat P 288 Kurmann Michael und Mit. über eine Weiterent-

wicklung des Energieförderprogramms, welches Ihr Rat auf Antrag unseres Rates erheblich 

erklärt hat. Gleichzeitig werden wir auch die Umsetzung des vorliegenden Postulats sowie der 

Bemerkung Nr. 6 zum AFP 2026–2029, wonach im Budget 2027 erneut 12 Millionen Franken 

zur Umsetzung der Motionen M 345, M 588 und M 641 im Aufgabenbereich 2045 «Förde-

rung Klima und Energie» einzuplanen sind, prüfen.  

 

Im Sinn dieser Ausführungen beantragen wir Ihnen, das Postulat erheblich zu erklären. 

 
 

https://www.lu.ch/-/media/Kanton/Dokumente/BUWD/Vernehmlassungen/2025/VL_PB_Klima_Energie_2026/Vernehmlassungsentwurf_Planungsbericht_Klima_und_E.pdf?rev=86356257776c4dd1924f302d251df140
https://www.lu.ch/-/media/Kanton/Dokumente/BUWD/Vernehmlassungen/2025/VL_PB_Klima_Energie_2026/Vernehmlassungsentwurf_Planungsbericht_Klima_und_E.pdf?rev=86356257776c4dd1924f302d251df140
https://www.efd.admin.ch/de/entlastungspaket-27
https://www.lu.ch/-/klu/ris/cdws/document?fileid=68206d772c264934aec06693390bba3f
https://www.lu.ch/-/klu/ris/cdws/document?fileid=d3ce9817c13e4ff3bf870ce648465b8f

